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§ 7 SSEG Verordnungen
 SSEG - Seeschiffahrts-Erfüllungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017
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1. (1)Sofern das SOLAS-, MARPOL- oder LOAD LINE-Übereinkommen

1. 1.für bestimmte Schiffskategorien die Möglichkeit der Befreiung von einzelnen ihrer Bestimmungen,

2. 2.Vorschriften über die Ausgestaltung bestimmter Schiffsbauteile und Ausrüstungsgegenstände,

3. 3.Vorschriften über Klassifikation, Kennzeichnung, Bezeichnung und Verpackung sowie Stauung gefährlicher

Güter,

4. 3a.Vorschriften über die Bestimmung der bestätigten Bruttomasse von Seefrachtcontainern im

Bundesgebiet der Republik Österreich sowie über die Einrichtung und Führung eines Verzeichnisses der

juristischen oder natürlichen Personen, welche eine bestätigte Bruttomasse nach einer festgelegten

Methode bestimmen dürfen, oder

5. 4.betriebliche Maßnahmen zum Schutz des Lebens der an Bord befindlichen Personen

vorsehen, können entsprechende Vorschriften unter Bedachtnahme auf die in § 6 Abs. 2 genannten Erfordernisse

durch Verordnung erlassen werden.

2. (2)Soweit im SOLAS- oder MARPOL-Übereinkommen vorgesehen, sind bestimmte Schiffsbauteile oder

Ausrüstungsgegenstände unter Beachtung der in § 6 Abs. 2 genannten Erfordernisse einer Baumusterprüfung

(Typengenehmigung), erforderlichenfalls in bestimmten Zeitabständen auch einer wiederkehrenden

Überprüfung, hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit zu unterwerfen. Derartige Teile und Gegenstände dürfen nur

dann auf einem Seeschiff eingebaut oder verwendet werden, wenn für sie ein Typengenehmigungsbescheid

vorliegt und ihre Verwendbarkeit fristgerecht nachgewiesen wurde. Liegt für einen solchen Teil oder Gegenstand

die Typengenehmigung einer hiefür zuständigen Stelle eines anderen Staates vor, der dem SOLAS- oder MARPOL-

Übereinkommen angehört, gilt diese Genehmigung als Typengenehmigung.

3. (3)Soweit im SOLAS-, MARPOL- oder STCW-Übereinkommen vorgesehen, können durch Verordnung Vorschriften

über die Ausbildung von Mitgliedern der Schiffsbesatzung sowie für darüber abzulegende Prüfungen und

auszustellende Zeugnisse erlassen werden. Die von der zuständigen Stelle eines anderen Staates, der dem

SOLAS-, MARPOLoder STCW-Übereinkommen angehört, ausgestellten Zeugnisse gelten als derartige Zeugnisse.

4. (3a)Durch Verordnung können unter Bedachtnahme auf die in § 6 Abs. 2 genannten Erfordernisse Vorschriften

über die Zulassung von Einrichtungen, die Seeleute ausbilden, erlassen werden.

5. (4)Durch Verordnung sind Bestimmungen über die Ausgestaltung von Seeschiffen, einzelner Schiffsbauteile und

Ausrüstungsgegenstände, über die Mindestanzahl der Rettungsmittel, Feuerlöschgeräte und Navigationsmittel,

über die Instandhaltung und Überprüfung dieser Seeschiffe, Bauteile und Gegenstände sowie über den Betrieb

der Seeschiffe insoweit zu erlassen, als das SOLAS-, MARPOL- oder LOAD LINE-Übereinkommen solche

Bestimmungen nicht enthalten, oder die betreffenden Seeschiffe diesen Übereinkommen nicht unterliegen und

derartige Vorschriften zum Schutz des menschlichen Lebens und der Sachwerte auf See notwendig sind. Die

Bestimmungen dieser Verordnung müssen dem Stand der Technik entsprechen.

6. (5)Durch Verordnung können unter Bedachtnahme auf die in § 6 Abs. 2 genannten Erfordernisse Vorschriften

über die Zulassung von Konformitätsbewertungsstellen, die Konformitätsbewertungen für Schiffsausrüstung für

Seeschiffe durchführen, erlassen werden.
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